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1. Planungsgegenstand 

1.1 Veranlassung und Erforderlichkeit 

An der Kreuzung Landsberger Allee / Rhinstraße in Berlin Lichtenberg betreibt die 
Automobil Commercial Berlin (ACB) ein markenoffenes Autohaus mit Werkstatt und 
Ausstellungsflächen. Sämtliche Grundstücke des Blocks Landsberger Allee, Rhin-
straße, Ferdinand-Schultze-Straße und Allendorfer Weg befinden sich im Besitz der 
ACB.  

Die Landsberger Allee verbindet als bedeutende Magistrale im Ostraum der Stadt 
die Berliner Mitte mit den Großsiedlungen im Nordosten. Zentrale Einrichtungen des 
Einzelhandels in der unmittelbaren Umgebung des Geltungsbereichs sind das auf 
der Nordseite gelegene „Allee Center“ Landsberger Allee 277 sowie das auf der 
Südseite gelegene Fachmarktzentrum (Landsberger Allee 358 West), dessen Aus-
bau vorgesehen ist. Östlich davon wird derzeit ein weiterer großer Fachmarktstand-
ort mit einem Einkaufszentrum sowie einem IKEA-Einrichtungshaus planerisch vor-
bereitet.  

Der Standort des Autohauses nutzt die spezifischen Chancen und Qualitäten der 
Landsberger Allee als innerstädtische Peripherie und entwickelt diese im Sinne ei-
ner Urbanisierung und Revitalisierung weiter. 

Durch die Erweiterung der Ausstellungs- und Präsentationsflächen auf den gesam-
ten Block ist die Autohausnutzung planungsrechtlich als großflächiger Einzelhandel 
zu beurteilen. Der Betreiber hat die Grundstücke bereits über einen längeren Zeit-
raum ungenehmigt als Erweiterungsfläche für Verkaufszwecke (Freiaufstellung von 
Fahrzeugen) genutzt. Diese Nutzung ist innerhalb der derzeit nach § 34 BauGB zu 
beurteilenden Fläche nicht genehmigungsfähig. Zu ihrer Gewährleistung ist die Auf-
stellung eines Bebauungsplanes notwendig.  

Da der Grundstückseigentümer ein dringendes Interesse an der Realisierung einer 
abgestimmten Konzeption für die Nutzung der ungedeckten Grundstücksflächen 
hat, wird das Verfahren nach § 12 BauGB als vorhabenbezogener Bebauungsplan 
durchgeführt. 

1.2 Beschreibung des Plangebietes 

1.2.1 Geltungsbereich 

Das Plangebiet liegt im Bezirk Lichtenberg, Ortsteil Alt-Hohenschönhausen an der 
Ecke Rhinstraße / Landsberger Allee. Im Norden bilden die Mitte des Allendorfer 
Weges und im Osten die Mitte der Rhinstraße die Grenze. Im Süden reicht der Gel-
tungsbereich bis zur Straßenmitte der Landsberger Allee und im Westen bis zur 
Straßenmitte der Ferdinand-Schultze-Straße. 

1.2.2 Eigentumsverhältnisse 

Die im Geltungsbereich liegenden Baugrundstücke befinden sich mit Ausnahme 
zweier flächenmäßig geringfügiger Streifen am Allendorfer Weg (ca. 50 m²) im Ei-
gentum des Vorhabenträgers. Dieser Bereich am Allendorfer Weg (Flurstück 153 
und Teile der Flurstücke 152 und 157) wurde bereits vom Voreigentümer in die Nut-
zung der Grundstücke Allendorfer Weg 2 und 6 (Einfriedung der Grundstücke) mit 
einbezogen, der Vorhabenträger hat die vorhandenen Zäune lediglich übernommen. 
Der Vorhabenträger beabsichtigt, die beiden betreffenden Bereiche zu erwerben. Da 
die Grundstücksstreifen am Allendorfer Weg 2 und 6 faktisch der Grundstücksnut-
zung des Vorhabenbereichs zuzuordnen sind, sich zum jetzigen Zeitpunkt allerdings 
nicht im Eigentum des Vorhabenträgers befinden, werden sie nach § 12 Abs. 4 
BauGB in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan einbezogen, ohne Bestandteil 
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des Projekt- bzw. Grün- und Freiflächenplans des Durchführungsvertrages zu wer-
den.  

Das Straßenland befindet sich - bis auf die Flächen des Allendorfer Weges - im Ei-
gentum des Landes Berlin. Damit sind entsprechend § 12 Abs. 4 BauGB auch öf-
fentliche Flächen in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit einbezogen. Der 
Teil des Allendorfer Weges, der sich im Eigentum des Vorhabenträgers befindet 
(Teil des Flurstückes 156), wird an das Land Berlin übereignet (vgl. Kapitel 4). 

1.2.3 Städtebauliche Situation 

Der Geltungsbereich liegt an der Nordwestecke der städtebaulich markanten Kreu-
zung von Landsberger Allee und Rhinstraße. Die Umgebung ist sowohl durch vor-
städtische Kleinsiedlungsstrukturen als auch durch großmaßstäbliche Nutzungen 
geprägt. Auf den noch bis in die 60er Jahre überwiegend durch die Kolonie ”Weiße 
Taube” gärtnerisch genutzten Flächen entstanden südlich der Landsberger Allee in 
den 70er und 80er Jahren die Großhandels- und Bürogebäude des sogenannten 
”Handelsdreiecks” und im Kreuzungsbereich mit der Rhinstraße beidseitig der 
Landsberger Allee zwei Kaufhallen. Im südöstlichen Kreuzungsbereich wurde 1994 
das 23-geschossige Bürohaus ”Pyramide“ errichtet. Die ehemaligen Gärtnereiflä-
chen der Weißen Taube nördlich der Landsberger Allee wurden Mitte der 90er Jah-
re im nördlichen Teil mit einem sechsgeschossigen Wohnband bebaut, während die 
unmittelbar an der Landsberger Allee liegenden, für Kerngebietsnutzungen vorge-
sehenen Grundstücke brach liegen.  

Auf den Grundstücken des ehemaligen Handelsdreiecks südlich der Landsberger 
Allee wird derzeit die großflächige Nutzung von zwei Fachmarktzentren (u.a. IKEA) 
planerisch geprüft und vorbereitet. 

Der Geltungsbereich grenzt im Norden an den Siedlungsbereich der Rhinstraße, der 
zu großen Teilen mit Lauben und Einfamilienhäusern bebaut ist. An der Ecke Allen-
dorfer Weg befindet sich eine Tankstelle.  

Im Jahr 1986 wurde im östlichen Teil des Vorhabengrundstücks das noch heute 
vorhandene Hauptgebäude als Autohaus eröffnet. Zur damaligen Zeit wurden die 
Außenflächen des Grundstücks als Grünflächen genutzt. Seit 1990 wurde - anfangs 
vom Rechtsvorgänger des Vorhabenträgers ACB, der VEB IFA Vertrieb Berlin, spä-
ter von der ACB - die Nutzung als Autohaus weitergeführt. Nach mehreren Grund-
stückszukäufen ist nunmehr der gesamte Block im Eigentum des Vorhabenträgers. 
Die Freiflächen wurden dem Autohaus zugeordnet und als Kundenstellplätze und 
Ausstellungsflächen aufbereitet. Das Gebäude auf dem Grundstück Allendorfer Weg 
6 wird von der Verwaltung des Autohauses genutzt, die Gebäude auf dem Grund-
stück Allendorfer Weg 2 sollen in das Nutzungskonzept einbezogen werden. 

Verkehrserschließung 

Die Kfz-Erschließung des Grundstückes erfolgt von der Ferdinand-Schultze-Straße 
bzw. vom Allendorfer Weg. Beide Straßen sind nicht über Vollknoten an das Haupt-
straßennetz angeschlossen. Von der Landsberger Allee besteht die Möglichkeit des 
Rechts- bzw. Linksabbiegens in die Ferdinand-Schultze-Straße (Lichtsignalrege-
lung); umgekehrt kann aus dieser nur nach rechts in die Landsberger Allee einge-
bogen werden. Zwischen Rhinstraße und Allendorfer Weg ist ausschließlich Rechts-
ab- bzw. Rechtseinbiegen möglich. 

In der Landsberger Allee verlaufen die Straßenbahnlinien 6, 7 und 17 in nördlicher 
Seitenlage unmittelbar am Vorhabengrundstück. In der Rhinstraße verlaufen die 
Straßenbahnlinien 18, 26 und 28 in Mittellage sowie die Buslinie 294. An der Ecke 
Rhinstraße / Allendorfer Weg befindet sich eine Bushaltestelle, die überdachte War-
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tebank steht auf dem Vorhabengrundstück und wird von der Berliner Verkehrsge-
sellschaft genutzt. 

In nördlicher Seitenlage zur Landsberger Allee ist langfristig der Bau einer neuen U-
Bahnlinie vorgesehen (U11). Im Bereich des Knotens Landsberger Allee / Rhinstra-
ße soll unterirdisch ein Bahnhof angelegt werden, der eine Breite von ca. 20 m auf-
weist. Östlich der Rhinstraße soll die Bahn in Hochlage weiter geführt werden. 

Ver- und Entsorgung 

Ver- und Entsorgungsleitungen sind in der Rhinstraße und der Landsberger Allee 
vorhanden.  

Die unterirdisch geführte Fernwärmeleitung der Bewag quert die Landsberger Allee 
und verläuft parallel zu dieser auf dem Vorhabengrundstück bis zur Rhinstraße, um 
diese dann ebenfalls zu unterqueren. Am Knickpunkt der Leitung an der Landsber-
ger Allee befindet sich oberirdisch und unterirdisch ein technisches Bauwerk. Nörd-
lich davon verläuft auf dem Vorhabengrundstück parallel zur Landsberger Allee eine 
unterirdische Hochspannungsleitung der Bewag, die an der Ecke Ferdinand-
Schultze-Straße in eine Trafostation mündet. Die Hochspannungsleitung führt dann 
im westlichen Randstreifen des Vorhabengrundstücks weiter nach Norden. Sämtli-
che Bewag-Leitungen parallel zur Landsberger Allee verlaufen im Bereich der Vor-
behaltstrasse der U-Bahn und müssen bei deren Realisierung verlegt werden. 

Innerhalb der Rhinstraße und teilweise in der daran angrenzenden Grünfläche des 
Vorhabengrundstückes verläuft eine Hochdruck-Gasrohrleitung DN 500 St der    
GASAG. 

Im südlichen bzw. im östlichen Teil des Geltungsbereiches befinden sich eine Ab-
wasserdruckleitung DN 1000 sowie ein Regenwasserkanal DN 800 (im weiteren 
Trassenverlauf DN 500) der Berliner Wasserbetriebe. 

Altlasten 

Auf dem Vorhabengrundstück besteht Altlastenverdacht (Fläche 9325 des Altlasten-
verdachtsflächenkatasters) aufgrund der Nutzung als Autohaus. Im Dezember 2003 
wurden im Rahmen einer orientierenden Bodenuntersuchung (Kontaminationsunter-
suchung BV Landsberger Allee 347 357 in Berlin Hohenschönhausen, Dipl.-Ing. Y. 
Pollak, 18.12.2003) 5 Kleinbohrungen von der Geländeoberfläche aus niederge-
bracht und die Bohrproben auf die Parameter Schwermetalle und Mineralölkohlen-
wasserstoffe analysiert. Dabei wurden Schadstoffgehalte festgestellt, die eine Prüf-
wertüberschreitung bzgl. der beabsichtigten Nutzung nicht erwarten lassen. Gegen 
die geplante Nutzung bestehen vom Fachbereich Umwelt keine Einwände. 

1.2.4 Natur und Landschaft 

Geologie, Boden, Relief 

Das Vorhabengebiet liegt im Bereich der pleistozänen Barnim – Hochfläche. Der 
Schichtenaufbau besteht hier aus Grundmoränen der Weichsel – Kaltzeit (Branden-
burger Stadium) und der Saale – Kaltzeit (Warthe). Ihre Mächtigkeit erreicht zu-
sammen mehr als 20 m und wird überwiegend aus Geschiebemergel gebildet. In 
seinem erdoberflächennahen Schichtenanteil wird dieser Geschiebemergel, der in 
der Tiefe Sanden auflagert, durch Entkalkungsprozesse als lagenweise sandiger 
Geschiebelehm angetroffen. 

Durch Bebauung, Versiegelung und teilweise gärtnerische Nutzung wurden die ur-
sprünglichen Bodenverhältnisse stark verändert. Der Umweltatlas Berlin stellt das 
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Plangebiet heute als anthropogene Bodengesellschaft bestehend aus Regosol, Pa-
rarendzina und Hortisol dar. 

Das Relief des Vorhabengrundstücks ist durch eine Geländeerhebung geprägt, die 
sich ca. 2,5 m über die umgebende Geländehöhe an der Ecke Rhinstraße und 
Landsberger Allee erhebt. Auf dieser befindet sich derzeit das Gebäude des Auto-
hauses. Der tiefste Punkt liegt im Südosten (55,7 m üNN). Nach Westen steigt das 
Gelände auf eine Höhe von 58,5 m üNN, nach Norden auf eine Höhe von 59,3 m 
üNN leicht an. 

Wasserhaushalt 

Der Flurabstand des Grundwassers beträgt im gesamten Plangebiet mehr als 10 m 
(Umweltatlas Berlin, 1992). Zwischen oberer Bodenschicht und der wenig wasser-
durchlässigen Grenzschicht aus Geschiebelehm bzw. -mergel ist mit dem Auftreten 
von Schichtenwasser zu rechnen. Der Flurabstand des Schichtenwassers beträgt im 
Mittel ca. 2,70 m. 

Der Umweltatlas schätzt die Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers als 
gering und den Geschütztheitsgrad gegenüber flächenhaft eindringenden Schad-
stoffen als geschützt ein. Das Schichtenwasser ist gegenüber flächenhaft eindrin-
genden Schadstoffen ungeschützt. 

Das Baugebiet befindet sich nicht innerhalb einer Trinkwasserschutzzone. Aufgrund 
der oben beschriebenen Grundwasserverhältnisse (hoher Flurabstand, geringe Ver-
schmutzungsempfindlichkeit und hoher Geschütztheitsgrad des Grundwassers) 
kann anfallendes Regenwasser auf dem Grundstück versickert werden. 

Klima 

Die Jahresdurchschnittstemperatur zwischen 9,5 und 10°C liegt im Vergleich mit 
Freilandverhältnissen um ca. 2°C höher. Der relativ hohe Versiegelungsgrad (ca. 77 
%) und die starke Verdichtung einiger Teilflächen beeinflussen das Mikroklima 
nachhaltig. Das hohe Absorptions- und Wärmespeichervermögen versiegelter Flä-
chen sorgt im Sommer für eine starke Aufheizung der Oberfläche am Tage und eine 
geringe Abkühlung in der Nacht. Aufgrund des geringen Anteils an Vegetationsflä-
chen und damit Verdunstungsflächen ist zugleich die relative Luftfeuchtigkeit ver-
mindert. 

Die mittlere Niederschlagssumme im Plangebiet beträgt lt. Umweltatlas Berlin zwi-
schen 570 und 585 mm/Jahr. 

Das Plangebiet befindet sich in einem stadtklimatischen Belastungsbereich, der eine 
hohe Empfindlichkeit gegenüber Nutzungsintensivierungen aufweist (Umweltatlas 
Berlin, 1993). Die Schwülegefährdung ist mäßig. Die Funktion einer Belüftungsbahn, 
eines Kaltluftentstehungsgebietes oder eine andere, sich positiv auf das Stadtklima 
auswirkende Funktion übernimmt das Gebiet nicht. Unmittelbar östlich des Plange-
bietes verläuft jedoch in nordöstlicher Richtung, im Bereich des Marzahn-
Hohenschönhauser Grenzgrabens, eine Belüftungsbahn.  

Arten und Lebensgemeinschaften 

Die unversiegelten bzw. nicht stark verdichteten Flächen sind geprägt durch eine ty-
pisch städtische Schmuckvegetation. Ziergehölzflächen mit Cotoneaster spec., Ju-
niperus communis, Philadelphus spec, Potentilla fruticosa, Pyracantha spec., Spi-
raea x bumalda u.v.a. wechseln sich ab mit wenig artenreichem Zierrasen. Im Ge-
biet verteilt befinden sich mehrere wertvolle Einzelbäume und Baumreihen. Vor-
kommende Arten sind: Aesculus hippocastanum, Corylus colurna, Elaeagnus an-
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gustifolia, Fraxinus exelsior, Juglans regia, Pinus nigra, Platanus x hispanica, Quer-
cus petraea und Ulmus minor. Im Garten des im Nordwesten sich befindenden 
ehemaligen Wohnhauses kommen zudem folgende Arten vor: Acer pseudoplatanus, 
Betula pendula, Malus spec., Prunus spec., Salix spec., Tilia spec.. Südlich dieses 
Gartens befindet sich eine Baumreihe mit Neupflanzungen – Malus spec., Prunus 
cerasifera `Nigra´ und Robinia pseudoacacia. 

Die Bedeutung des Plangebiets als Tierlebensraum ist aufgrund seiner Ausprägung 
(s. o.), seiner geringen Größe, seiner durch die umliegenden Haupt- und Neben-
straßen bedingten Insellage und durch die vom Verkehr ausgehenden Störungen 
nur als gering einzustufen. Insbesondere die Lärm- bzw. Schadstoffimmissionen der 
südlich angrenzenden Straßenbahntrasse, der parallel dazu verlaufenden Lands-
berger Allee und der östlich vorbeiführenden Rhinstraße zählen zu den Hauptstör-
faktoren. Ein weiterer Störfaktor sind die Fahrzeugbewegungen im Bereich der 
Stellplätze und der großen Ausstellungsflächen. Gefährdete Pflanzen- und Tierarten 
wurden nicht gefunden bzw. beobachtet und sind auch nicht zu erwarten. 

Diese Einschätzung des Wertes der Fläche für Arten und Lebensgemeinschaften 
wird durch Aussagen aus dem Umweltatlas gestützt. Bei der Bewertung der Lebens-
räume aus vogelkundlicher Sicht wird der Bereich in die niedrigste Klasse V einge-
ordnet (Vogellebensräume, die in Berlin häufig sind und nur wenig oder gar keine 
rückläufigen oder seltene Arten beheimaten). Das Plangebiet wird auch nicht als 
”wertvolle Fläche für Flora und Fauna” dargestellt. 

Landschafts- bzw. Stadtbild, Freiraumqualitäten 

Das Landschaftsbild wird stark von den, das Plangebiet umgebenden, Verkehrs-
räumen und der daraus resultierenden Insellage geprägt. Auf dem Gelände selbst 
bestimmen die gewerbliche Nutzung, insbesondere das auf einer Geländeerhebung 
gelegene Gebäude des Autohauses und die zahlreichen Stellplätze zu Ausstel-
lungszwecken den Charakter des Ortes. Der nordwestliche Teil des Gebietes ist 
durch den verwilderten Garten des ehemaligen Wohnhauses geprägt. Auf den an-
grenzenden Flächen wirken Baumreihen und Einzelbäume als strukturierende und 
belebende Elemente in dem ansonsten durch Autos geprägten Block. 

Aufgrund der Breite der angrenzenden Haupt- und Nebenstraßen und bedingt durch 
deren hohes Verkehrsaufkommen bestehen kaum Bezüge zu den umliegenden 
Stadträumen. Die Flächen nördlich des Allendorfer Weges mit Tankstelle, Brachflä-
chen und Kleinsiedlungshäusern weisen ebenso wie die Brachflächen westlich der 
Ferdinand-Schultze-Straße einen uneinheitlichen Charakter auf. 

Derzeit besitzt der Geltungsbereich keine hervorzuhebenden Freiraumqualitäten. 
Eine Erholungseignung ist deshalb und aufgrund der zuvor beschriebenen Belas-
tungen durch den Verkehr nicht gegeben. Das Gebiet sollte vielmehr seiner Funkti-
on als Übergangsbereich zwischen den durch hohe Immissionsbelastungen gepräg-
ten Verkehrsräumen und dem sich nördlich anschließenden Bereich gerecht wer-
den. 

Fazit 

Der Wert des Plangebietes für die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und für 
die Erholungsnutzung ist durch verschiedene Faktoren stark vermindert. Die derzei-
tige Hauptnutzung als Autohandelsplatz hat einen hohen Bedarf an versiegelten 
bzw. stark verdichteten Verkaufs- und Ausstellungsflächen zur Folge. Damit sind die 
Funktionen des Bodens als Träger der Vegetation und auch seine Speicher- und 
Pufferfunktionen stark eingeschränkt. Weitere Störungen und Vorbelastungen des 
Naturhaushaltes und des Stadt- bzw. Landschaftsbildes ergeben sich durch die an-
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grenzenden Verkehrstrassen. Ein Potenzial des Geländes liegt in der Entwicklung 
zu einem Übergangsbereich zu den angrenzenden Stadträumen, insbesondere zu 
den nördlich gelegenen Siedlungsflächen. 

1.3 Planerische Ausgangssituation  

1.3.1 Landesentwicklungsplan für den engeren Verflechtungsraum 

Im Gemeinsamen Landesentwicklungsplan für den engeren Verflechtungsraum 
Brandenburg-Berlin LEP eV (1998) sind die Grundsätze (G) und Ziele (Z) der Lan-
desplanung und Raumordnung konkretisiert, die in den nachfolgenden raumbedeut-
samen Planungen berücksichtigt werden müssen, bzw. an die sich die weiteren 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen anpassen müssen. Als Planungs-
zeitraum gilt bis zur erneuten umfassenden Überprüfung der Zeithorizont 2010. 

Im LEP eV finden sich in der Hauptkarte (Hk) sowie unter II Festlegungen folgende 
Aussagen für das Vorhabengrundstück bzw. dessen unmittelbare Umgebung: 

- Das Vorhabengrundstück einschließlich der unmittelbar angrenzenden Einwir-
kungsbereiche liegt innerhalb des Siedlungsbereichs (Hk). In Siedlungsberei-
chen sind vorrangig die vorhandenen innerörtlichen Potenziale durch Maßnah-
men der Innenentwicklung zu aktivieren. ... Brachliegende bzw. brachgefallene 
Bauflächen sollen schnellstmöglich beplant und einer neuen Nutzung zugeführt 
werden (Z 1.0.1). 

- Die verbrauchernahe Versorgung aller Bevölkerungsteile innerhalb des engeren 
Verflechtungsraums mit Gütern des täglichen Bedarfs und mit entsprechenden 
Dienstleistungen ist sicherzustellen (G 1.0.7).  

- An der Landsberger Allee/Rhinstraße ist ein Handlungsschwerpunkt dargestellt 
(Hk). In Handlungsschwerpunkten sollen die raumordnerischen und städtebauli-
chen Aufgaben von übergeordneter oder gesamtstädtischer Bedeutung vorran-
gig durch problemorientierte, ressortübergreifende Konzepte und Aktivitäten 
auch zum Abbau der Arbeitslosigkeit gelöst werden (G 5.1). Insbesondere fol-
gende Handlungsgründe und –ziele sind maßgeblich: ... Städtebauliche Neuord-
nung, ... Gewerbeflächensicherung und –entwicklung, ... Stärkung der Versor-
gungsstruktur/Abbau funktionaler Defizite (G 5.2). 

Die Landsberger Allee ist im Bereich des Planungsgebietes als großräumig bedeut-
same Trasse für den Straßenverkehr dargestellt (Hk). ... In der integrierten Planung 
bilden die Zielstellungen Verkehrsvermeidung, insbesondere durch integrierte Sied-
lungsentwicklung und Ausbau der Telekommunikation ... den grundlegenden Hand-
lungsrahmen (G 6.01). 

1.3.2 Flächennutzungsplan 

Im Flächennutzungsplan Berlin in der Fassung der Neubekanntmachung vom 08. 
Januar 2004, zuletzt geändert am 14. April 2005 (ABl. S. 1595), ist der Geltungsbe-
reich als ”Gemischte Baufläche M2” dargestellt. An der Landsberger Allee ist zudem 
westlich vom Vorhabengrundstück das Symbol Einzelhandelskonzentration darge-
stellt. In der Landsberger Allee ist eine geplante U-Bahn-Trasse in Tunnellage mit 
einem östlich der Rhinstraße gelegenen Bahnhof dargestellt. 
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1.3.3 Landschaftsprogramm 

Das Landschaftsprogramm Berlin (LAPRO) 1994 stellt übergeordnet die Belange 
von Natur und Landschaft jeweils schutzgutbezogen dar. 

Im Teilplan ”Naturhaushalt/Umweltschutz” ist der Geltungsbereich als Siedlungsge-
biet mit Schwerpunkt Entsiegelung dargestellt. Allerdings wird darauf hingewiesen, 
dass bei Nutzungsänderungen gemäß Flächennutzungsplan die Entwicklungsziele 
und Maßnahmen für die neue Nutzung heranzuziehen sind und gleichzeitig die 
Notwendigkeit von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zur Sicherung der Natur-
haushaltsfunktion zu prüfen ist. Für Siedlungsgebiete gibt das Landschaftspro-
gramm u.a. kompensatorische Maßnahmen bei Verdichtung und Berücksichtigung 
des Boden- und Grundwasserschutzes an. Des Weiteren ist das Gebiet als nichtka-
nalisiertes Siedlungsgebiet dargestellt. Eine Versickerung des Regenwassers ist 
anzustreben. Eine Kanalisierung des Regenwassers darf nur in begründeten Einzel-
fällen erfolgen. 

Im Teilplan ”Biotop- und Artenschutz” wird das Gebiet als städtischer Übergangsbe-
reich mit Mischnutzungen dargestellt, in dem u.a. die Schaffung zusätzlicher Le-
bensräume für Flora und Fauna sowie die Kompensation von Nutzungsintensivie-
rungen durch Entsiegelung, Dach- und Wandbegrünung erforderlich ist. 

Der Teilplan ”Erholung und Freiraumnutzung” weist den Stadtbereich als mit öffent-
lichen Freiflächen nicht versorgt bis versorgt aus. Der Anteil an privatem und halböf-
fentlichem Freiraum variiert von minimal bis hoch. Im Bereich der Einzelhausbebau-
ung z.T. mit kleingartenähnlichen Nutzungen verfügen die Bewohner über private 
Freiflächen. Andere Bereiche dieses Wohngebietstyps sind mit öffentlichen Grünan-
lagen versorgt. Für die übrigen Gebiete treffen beide Kriterien zu. Sie sind sowohl 
mit öffentlichen wohnungsnahen Grünanlagen als auch mit privaten Freiflächen ver-
sorgt. 

Im Teilplan ”Landschaftsbild” zählt das Plangebiet zum Städtischen Übergangsbe-
reich mit Mischnutzungen. Als Ziele werden für diesen Raum u.a. die Entwicklung 
des Grünanteils in Gewerbegebieten und auf Infrastrukturflächen (Dach- und Wand-
begrünung, Sichtschutzpflanzungen im Randbereich zu sensiblen Nutzungen) ge-
nannt. Damit sollen Landschaftsbildbeeinträchtigungen verringert werden. 

1.3.4 Bereichsentwicklungsplanung, Städtebauliche Rahmenpläne 

Für den Bezirk Hohenschönhausen wurde am 26.9.1995 vom Bezirksamt der Ab-
schlussbericht der Bereichsentwicklungsplanung Hohenschönhausen 2 beschlos-
sen. Im Konzeptplan ist der Block des Plangebietes als Mischgebiet mit der GFZ 1,2 
dargestellt. Der Block nördlich des Allendorfer Weges wird als Mischgebiet mit der 
GFZ 0,8 dargestellt. Entlang der Landsberger Allee und der Rhinstraße sind raum-
prägende Vegetationsstrukturen vorgesehen. Im Zuge der Überarbeitung der BEP 
hinsichtlich der Gemeinbedarfsflächen in den Jahren 1999 / 2000 hat sich für den 
Geltungsbereich und dessen Nahumgebung keine Änderung ergeben. Zur Zeit wird 
die Bereichentwicklungsplanung überarbeitet. Das Plangebiet soll in Anlehnung an 
die geplanten Festsetzungen als Sondergebiet ausgewiesen werden. 

1.3.5 Sonstiges 

Das Plangebiet befindet sich in keinem potentiellen Fauna-Flora-Habitat-Gebiet 
(FFH-Gebiet) und in keinem der Europäischen Vogelschutzgebiete. 

Das Bebauungsplanverfahren wird auf der Grundlage des Baugesetzbuchs in der 
vor dem 20. Juli 2004 geltenden Fassung weiter geführt. 
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1.4 Gesetzliche Voraussetzungen für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

Der Vorhabenträger, die Automobil Commercial Berlin Grundstücksverwaltungs 
GmbH, hat den Antrag auf Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanver-
fahrens nach § 12 BauGB gestellt. 

Für das Vorhaben liegt auf der Grundlage des bestehenden Planungsrechts (§ 34 
BauGB, Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile) keine Ge-
nehmigungsfähigkeit vor; es besteht ein Planerfordernis. 

Der Vorhabenträger hat das Vorhabengrundstück bereits in seinem Eigentum. Im 
Durchführungsvertrag verpflichtet er sich, das Vorhaben innerhalb einer bestimmten 
Frist durchzuführen sowie die Planungskosten zu tragen. 
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2. Planinhalt 

2.1 Entwicklung der Planungsüberlegungen, Intention des Planes 

Anlass für die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans war zunächst 
der städtebauliche Ideenwettbewerb aus dem Jahr 1994, den das Architectural Stu-
dio Daniel Libeskind seinerzeit gewann. Die ACB beauftragte daraufhin das Archi-
tekturbüro Dr. Binder mit der Ausarbeitung eines Bauentwurfs auf dem o.g. Grund-
stück. Im engen Kontakt mit dem Büro Libeskind wurde die Idee „grünes Tor“ für 
das Vorhabengrundstück entwickelt. Die Planungen sahen vor, die bestehenden 
Gebäude durch eine weit gespannte Dachkonstruktion zu ersetzen, die ca. 60 % der 
Grundstücksfläche und damit auch den größten Teil der ungedeckten Betriebsflä-
chen überspannen sollte. 

Im Dezember 1995 fasste das Bezirksamt Hohenschönhausen den Beschluss zur 
Einleitung des Bebauungsplanverfahrens XXII-28 für den Grundstücksblock nord-
westlich der Kreuzung Landsberger Allee/Rhinstraße mit dem Ziel, ein Mischgebiet 
zu entwickeln.  

Auf Grund geänderter Planungsziele wurde der Bebauungsplan XXII-28 eingestellt 
und auf Antrag des Investors ACB ein vorhabenbezogener Bebauungsplan mit dem 
Ziel, ein Sondergebiet für ein Autohaus mit Werkstatt planungsrechtlich zu sichern, 
aufgestellt. 

Der Antrag auf Einleitung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens wur-
de von der ACB am 23.11.1998 gestellt - damals noch mit der Entwurfsidee „grünes 
Tor“ als Grundlage. Das Bezirksamt Hohenschönhausen hat am 12.01.1999 dem 
Projekt sowie dem vorgesehenen Verfahren zugestimmt. Der VEP-Ausschuss bei 
der Senatsverwaltung für Bauen, Wohnen und Verkehr hat in seiner Sitzung vom 
26.04.1999 der Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung eines vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes auf der Grundlage der Planunterlagen vom 01.03.1999 mit 
der Maßgabe zugestimmt, die geäußerten Belange der verschiedenen Senatsver-
waltungen zu berücksichtigen. Am 03.08.1999 hat das Bezirksamt Hohenschönhau-
sen von Berlin die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit der 
Bezeichnung XXII-VE 2 beschlossen. In Abstimmung mit den beteiligten Senatsstel-
len wurde die Festsetzung von Sondergebiet mit der ausdrücklichen Nutzungsfest-
setzung ”Autohaus mit Werkstatt” vereinbart. 

Von der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung wurde im Jahre 1998 im Rahmen 
der Zieländerungsmitteilung darauf verwiesen, dass unter Verzicht auf ein Raum-
ordnungsverfahren die gemäß Anlage zu § 3 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG) erforderliche Umweltverträglichkeitsprüfung in das Bebau-
ungsplanverfahren zu integrieren sei.  

Auf Grund der Stagnation im Autogeschäft hat der Vorhabenträger die Planungsidee 
„grünes Tor“ inzwischen aufgegeben. Durch kontinuierlichen Erwerb der benachbar-
ten Grundstücke hat sich parallel zu den dargestellten Planungen das ursprünglich 
aus dem Verkaufshaus im östlichen Blockteil hervorgegangene Autohaus mit seinen 
Betriebsflächen inzwischen auf den gesamten Block ausgedehnt. Das bestehende 
Autohaus wurde durch Umbauten und Erweiterungen kontinuierlich an die ständig 
wachsenden Anforderungen angepasst und entsprechend modernisiert. Die Freiflä-
chen wurden in die Bestandsnutzung „Autohaus“ einbezogen und als Präsentations-
flächen und Kundenstellplätze umgestaltet. Die gedeckten und ungedeckten Aus-
stellungs-, Verkaufs- und Verwaltungsflächen des Autohauses einschließlich der 
Kundenstellplätze sowie Zufahrten und ungedeckten Lager- und Betriebsflächen 
sind dabei inzwischen auf ca. 75 % der gesamten Grundstücksfläche erweitert wor-
den.  
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Von der Automobil-Commercial wurde am 08.12.1999 ein Bauantrag zur Errichtung 
der offenen Ausstellungsflächen gestellt. Diese Flächen waren zu diesem Zeitpunkt 
bereits zum überwiegenden Teil ohne Bauantragsverfahren angelegt worden. Das 
Bau- und Wohnungsaufsichtsamt hat dem Vorhabenträger auf Grund einer ableh-
nenden Stellungnahme des Fachbereichs Stadtplanung eine Versagung der Ge-
nehmigung in Aussicht gestellt.  

Der Vorhabenträger beabsichtigt nunmehr die Beibehaltung der inzwischen erwei-
terten und modernisierten Gebäude sowie die Beibehaltung und Legalisierung der 
Freiflächennutzung. Im Frühjahr 2002 beschloss das inzwischen zuständige Bezirk-
samt Lichtenberg die Weiterführung des Verfahrens mit diesen geänderten Zielset-
zungen. Die Zustimmung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung erging mit 
Schreiben vom 19.12.2002. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan XXII–VE 2 hat somit eine vorrangig be-
standssichernde Intention und soll die Voraussetzung für die Genehmigungsfähig-
keit der bereits erfolgten Errichtung der umfangreichen Ausstellungs- und Präsenta-
tionsflächen des Autohauses schaffen.  

2.2 Wesentlicher Planinhalt 

Der vorrangigen Planungsabsicht entsprechend wird der Vorhabenbereich als Son-
dergebiet mit der besonderen Zweckbestimmung ”Autohaus mit Werkstatt” festge-
setzt. Für die Art der hier zulässigen Nutzungen werden textliche Festsetzungen ge-
troffen.  

Das zulässige Maß der baulichen Nutzung wird durch Festsetzung der GRZ und der 
BMZ bestimmt. 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Baugrenzen bestimmt.  

Um die Anlage der Ausstellungs- und Präsentationsflächen des Autohauses zu ge-
währleisten, wird die Zulässigkeit einer Überschreitung der Grundflächenzahl durch 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung, ungedeckte Ausstel-
lungsflächen für Autos sowie Stellplätze und ihren Zufahrten bis zu einer Grundflä-
chenzahl von 0,8 festgesetzt. 

Auf den Randbereichen zur Ferdinand-Schultze-Straße, zur Landsberger Allee und 
zur Rhinstraße werden Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhal-
tung festgesetzt. 

Weiterhin setzt der Bebauungsplan Straßenverkehrsflächen fest.  

2.3 Begründung und Abwägung einzelner Festsetzungen 

2.3.1 Vorgaben der Ausführungsvorschriften über großflächige Einzelhandelsein-
richtungen 

Das Vorhabengebiet soll als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Autohaus mit 
Werkstatt“ nach § 11 Abs. 3 BauNVO festgesetzt werden. Das Autohaus ist auf 
Grund der umfangreichen Präsentationsflächen ein großflächiger Einzelhandelsbe-
trieb. 

Die „Ausführungsvorschriften über großflächige Einzelhandelseinrichtungen für das 
Land Berlin“ vom 06. August 2001 (Abl. Nr.49 / 20.09.2001) enthalten inhaltliche 
und verfahrensbezogene Vorgaben für die Aufstellung eines Bebauungsplans für 
großflächige Einzelhandelseinrichtungen. Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen 
(auch vorhabenbezogenen Bebauungsplänen nach § 12 BauGB) können nach den 



Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan XXII-VE 2 11 

 

 

Ausführungsvorschriften über großflächige Einzelhandelseinrichtungen Sortiments-
beschränkungen erforderlich werden. Die festgesetzten zulässigen Nutzungen des 
Sondergebietes (vgl. Kapitel 2.3.5) sind nach Anlage I der Ausführungsvorschriften 
als „nicht zentrenrelevante Sortimente“ einzuordnen. Die einzige Ausnahme bildet 
der zulässige Motorradhandel, dessen Verkaufsfläche auf 10 % der gesamt zulässi-
gen Verkaufsfläche begrenzt wird. 

Die weiteren inhaltlichen Vorgaben der Ausführungsvorschriften über großflächige 
Einzelhandelseinrichtungen beziehen sich im Wesentlichen auf die Ziele der Raum-
ordnung und den Flächennutzungsplan. Sie werden in den folgenden Kapiteln dar-
gestellt und in die Abwägung eingestellt.  

2.3.2 Anpassung an die Ziele der Raumordnung 

In den Ausführungsvorschriften über großflächige Einzelhandelseinrichtungen wird 
auf die Ziele des LEP eV (siehe Kapitel 1.3.1) verwiesen. Das Vorhaben liegt in 
Randlage eines städtischen Zentrums. Die festgesetzten zulässigen Nutzungen des 
Sondergebietes (vgl. Kapitel 2.3.5) sind mit Ausnahme des Motorradhandels als 
„nicht zentrenrelevante Sortimente“ einzuordnen. Die Nutzung „Motorradhandel“ 
wird in ihrer Verkaufsfläche auf 600 m² begrenzt. Dies entspricht 10 % der gesam-
ten zulässigen Verkaufsfläche.  

2.3.3 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Nach Grundsatz 1 der „Grundsätze für die Entwicklung von Bebauungsplänen“     
(überarbeitet gem. Senatsbeschluss 802/01 vom 16. Januar 2001) können aus den 
Bauflächen des FNP die ihnen zugeordneten Baugebiete der Baunutzungsverord-
nung (BauNVO) entwickelt werden. Hinsichtlich der Entwicklung der beabsichtigten 
Nutzung aus dem FNP sind weiterhin die „Richtlinien zum Darstellungsumfang 
(Entwicklungsrahmen) des Flächennutzungsplans Berlin (RL – FNP)“ vom 23. Ja-
nuar 2001 (Abl. Nr. 16 / 29.03.2001) maßgeblich. Die Entwicklungsfähigkeit eines 
sonstigen Sondergebietes nach § 11 BauNVO aus Gemischten Bauflächen M2 des 
FNP ist demnach als Einzelfall (eingeschränkter Umfang, örtliche Bedeutung) gege-
ben. Weiter heißt es, „die Entwicklung von Sondergebieten mit der Zulässigkeit von 
großflächigen Einzelhandelsbetrieben im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO aus Bau-
flächen des Typs M2 kommt grundsätzlich nur in Bereichen mit dargestellter Einzel-
handelskonzentration in Betracht“ sowie „Sondergebiete für großflächigen Einzel-
handel können grundsätzlich nur in den mit dem Symbol `Einzelhandelskonzentrati-
on´ dargestellten Zentrenbereichen oder aus gemischten Bauflächen M1 entspre-
chend der generalisierten Darstellungssystematik des FNP entwickelt werden“. Die 
Darstellung der Einzelhandelskonzentration soll in Verbindung mit der Darstellung 
der jeweils zugehörigen Baufläche das polyzentrale Gefüge der Stadt veranschauli-
chen. In den Ortsteilzentren sind die Einzelhandelskonzentrationen in einheitlicher 
symbolischer Länge im Schwerpunkt der Nutzung dargestellt. Lage und Ausdeh-
nung der Einzelhandelskonzentration sollen in den Ortsteilzentren im Zuge der kon-
kretisierenden Planungen ermittelt werden. Das Vorhaben liegt in Randlage eines 
städtischen Zentrums. Das im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzte 
sonstige Sondergebiet fällt zudem unter die Darstellungsschwelle des FNP von Be-
reichen mit einer Größe von unter 3 ha (Grundsatz 1). Andere Baugebiete kleiner 
als 3 ha können demnach entwickelt werden, wenn Funktionen und Wertigkeit der 
Baufläche sowie die Anforderungen des Immissionsschutzes nach dem dargestell-
ten städtebaulichen Gefüge gewahrt bleiben. Auf Grund der Lage des Vorhabenbe-
reichs an zwei hoch belasteten Verkehrsstraßen und in der unmittelbaren Nachbar-
schaft zu gewerblich genutzten Flächen sowie der im Vergleich zur gesamten im 
FNP an der Landsberger Allee und der Rhinstraße dargestellten M2-Fläche gerin-
gen Größe des Vorhabensbereiches werden diese Anforderungen erfüllt. Wegen 
der Anforderungen des Immissionsschutzes soll an dieser Stelle keine durch die 
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Darstellung als ”Gemischte Baufläche M2” implizierte Entwicklung von Wohnnut-
zung betrieben werden.  

Der Bebauungsplan ist aus dem bestehenden FNP entwickelt. 

2.3.4 Entwicklung aus der Bereichsentwicklungsplanung 

Für die Entwicklung aus der BEP (vgl. Kapitel 1.3.4) gelten die Ausführungen zur 
Entwicklung aus dem FNP analog: Wegen der Anforderungen des Immissions-
schutzes soll an dieser Stelle keine durch die Darstellung als Mischgebiet implizierte 
Entwicklung von Wohnnutzung betrieben werden. Weiterhin wird auf Grund der im 
Vergleich zur gesamten in der BEP an der Landsberger Allee und der Rhinstraße 
dargestellten Mischgebietsfläche geringen Größe des Vorhabensbereiches die Wer-
tigkeit des Mischgebietes nicht entscheidend gemindert. Das festgesetzte Maß der 
baulichen Nutzung liegt nicht über den in der BEP dargestellten Werten. 

2.3.5 Art der baulichen Nutzung 

Der Bebauungsplan setzt ein Baugebiet als sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 
BauNVO mit der besonderen Zweckbestimmung ”Autohaus mit Werkstatt” fest.  

Großflächiger Einzelhandel ist außer in einem Sondergebiet gemäß § 11 Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) auch in einem Kerngebiet gemäß § 7 BauNVO zuläs-
sig. Da aber nur eine ganz konkrete Branche des Einzelhandels geplant ist und zu-
lässig sein soll, kann eine Festsetzung als Kerngebiet entsprechend der BauNVO 
nicht erfolgen. Eine Einschränkung der zulässigen Nutzungen in einem Kerngebiet 
auf nur eine Nutzungsart widerspricht dem Gebietscharakter eines solchen Kernge-
bietes. 

Das Bestandsgebäude „Autohaus“ stellt sich hinsichtlich des Maßes der Nutzung 
und des Nutzungsumfangs als singuläre Anlage in der näheren Umgebung dar. Im 
Zusammenhang mit den umfangreichen ungedeckten Präsentationsflächen (ca. 
3.000 m²) ist das Vorhaben als großflächiger Einzelhandelsbetrieb nach § 11 Abs. 3 
BauNVO einzuordnen. Daraus folgt, dass das Baugebiet sich von den Baugebieten 
nach den §§ 2 bis 9 der Baunutzungsverordnung wesentlich unterscheidet und die 
Festsetzung eines Sondergebietes erforderlich ist. 

Textliche Festsetzung Nr.1  Das Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Auto-
haus mit Werkstatt“ dient vorwiegend der Unterbrin-
gung eines Autohandels. Zulässig sind: 

1. Neu- und Gebrauchtwagenhandel 
2. Motorradhandel 
3. Ausstellungs- und Präsentationsflächen für Autos 
4. Büros 
5. Werkstätten und Lager 
6. Autowaschanlagen 
7. Dienstleistungsbetriebe, die dem Autohandel dienen 
8. Fahrschulen 

Ausnahmsweise können zugelassen werden: 
1. Bäcker 
2. Imbissstuben 

Die maximale Verkaufsfläche im Sondergebiet beträgt 
6.000 m². Die maximale Verkaufsfläche für das Sorti-
ment „Motorräder“ beträgt 600 m². 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 11 BauNVO 
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Um den Anforderungen der Autohersteller nach Präsentation ihrer Autos gerecht zu 
werden, ist neben Ausstellungsräumen entsprechender Größe und Ausstellungs- 
und Präsentationsflächen ein Servicebereich rund um das Auto mit Dienstleistungen 
anzubieten, damit weiter gefassten Kundeninteressen entsprochen werden kann. 
Jede Automarke hat ihren eigenen Werkstatt- und Servicebereich. Hinzu kommt die 
Sicherstellung einer möglichen Versorgung der Mitarbeiter und Kunden während ih-
res Aufenthaltes im Autohaus.  

Die maximale Verkaufsfläche im Sondergebiet wird auf 6.000 m² begrenzt und damit 
ein Rahmen gesetzt, der sich am Bestand orientiert und zusätzlich einen ausrei-
chend flexiblen Spielraum für eine moderate Weiterentwicklung des Autohauses de-
finiert. Auf Grund der ehemaligen Nutzung des Standortes als Motorradhandel wird 
dieses Sortiment in den Katalog der zulässigen Nutzungen aufgenommen. Die zu-
lässige Verkaufsfläche für Motorräder (zentrenrelevantes Sortiment nach Ausfüh-
rungsvorschriften über großflächige Einzelhandelseinrichtungen für das Land Berlin“ 
vom 06. August 2001, Anhang 1) wird auf 600 m² und somit auf 10 % der gesamt 
zulässigen Verkaufsfläche begrenzt. 

Die Verkaufsfläche umfasst alle zum Zwecke des Verkaufs den Kunden zugängli-
chen Flächen einschließlich der Gänge, Treppen, Kassenzonen, Standflächen für 
Einrichtungsgegenstände, Schaufenster und Freiflächen. Auch für den Verkauf zu-
gängliche Lagerflächen gelten als Verkaufsflächen. Freiflächen zählen zu den Ver-
kaufsflächen, soweit sie dauerhaft bzw. saisonal und nicht nur kurzfristig für den 
Verkauf genutzt werden („Ausführungsvorschriften über großflächige Einzelhan-
delseinrichtungen für das Land Berlin“ vom 06. August 2001). 

Die Ausstellungs- und Präsentationsflächen des Autohauses werden dauerhaft für 
den Verkauf genutzt und sind daher zu den Verkaufsflächen zu rechnen. 

2.3.6 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der Nutzung wird durch die Festsetzung der Grundflächenzahl 0,4 und der 
Baumassenzahl 2,5 bestimmt. Die festgesetzten Maße orientieren sich dabei an der 
bestandssichernden Intention des Bebauungsplans und lassen zudem einen zusätz-
lichen Gestaltungsspielraum für das Autohaus zu. Das festgesetzte Maß der bauli-
chen Nutzung bleibt aufgrund der vorhandenen städtebaulichen Situation jedoch 
deutlich unter den Höchstwerten des § 17 BauNVO für sonstige Sondergebiete 
(GRZ 0,8, BMZ 10,0).  

Die maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen wird im Baufenster des bestehen-
den Autohauses nach städtebaulichen Gesichtspunkten auf die Berliner Traufhöhe 
von 22,5 m festgesetzt. Bezugsgröße ist dabei die Höhenlage der Landsberger Al-
lee mit etwa 56 m ü. NHN. Daraus ergibt sich die festgesetzte maximale Höhe der 
Oberkante baulicher Anlagen von 79,0 m ü. NHN.  

Die maximal zulässige Höhe im Baufenster am Allendorfer Weg orientiert sich an 
der vorhandenen Bebauung in diesem Bereich. Die festgesetzte Höhe von 68,0 m ü. 
NHN entspricht etwa einer Höhe von 10,0 m über Gelände.  

Für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche wird nach § 19 Abs. 4 BauNVO fest-
gesetzt, dass die festgesetzte Grundflächenzahl durch Grundflächen von Nebenan-
lagen im Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung, ungedeckten Ausstellungs- 
und Präsentationsflächen für Autos sowie Stellplätzen und ihren Zufahrten bis zu ei-
ner Grundflächenzahl von 0,8 überschritten werden darf. 

Textliche Festsetzung Nr.2:  Bei der Ermittlung der zulässigen Grundfläche darf 
durch die Grundflächen von Nebenanlagen im Sinne 
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des § 14 der Baunutzungsverordnung, ungedeckten 
Ausstellungs- und Präsentationsflächen für Autos so-
wie Stellplätzen und ihren Zufahrten die festgesetzte 
Grundflächenzahl bis zu einer Grundflächenzahl von 
0,8 überschritten werden.  

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO 

Die ungedeckten Ausstellungs- und Präsentationsflächen des Vorhabens belaufen 
sich auf etwa 3.000 m² (19 Prozent der Baugebietsfläche), die Grünflächen auf ca. 
3.800 m² (24 Prozent der Baugebietsfläche). Aufgrund der textlichen Festsetzung 
Nr.2 ist der Regelfall eines - auf das Baugebiet bezogenen - Grünflächenanteils von 
mindestens 20 Prozent gewährleistet  Das bedeutet auch, dass eine relevante Zu-
nahme der Ausstellungsflächen nur bei einer gleichzeitigen Reduzierung der sonsti-
gen versiegelten Flächen möglich ist.  

2.3.7 Überbaubare Grundstücksflächen  

Die überbaubare Grundstücksfläche des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird 
durch die Festsetzung von Baufenstern bestimmt. Die Baufenster ergeben sich 
durch Lage und Größe des Vorhabens, hier also der Bestandsgebäude. Künftigen 
technischen und gestalterischen Ergänzungen werden Spielräume eingeräumt, in-
dem die Baugrenzen einen Abstand zu den vorhandenen Außenkanten der Gebäu-
de einhalten. Dabei orientieren sich die Baugrenzen nicht an den Bestandsgebäu-
den, sondern vorrangig an den Blockkanten.  

Die Baugrenzen des Baufensters des Hauptgebäudes halten zum Allendorfer Weg 
und zur Rhinstraße einen Abstand von 6 m. Zur Landsberger Allee definiert sich die 
Lage der Baugrenze zum einen durch die Blockkante, zum anderen durch die unter-
irdisch vorhandenen Leitungen der Bewag. Nach Westen orientiert sich die Bau-
grenze im rechten Winkel wiederum am Allendorfer Weg. 

Die bestehenden ehemaligen Einfamilienhäuser am Allendorfer Weg werden in ei-
nem Baufenster zusammengefasst. Die Baugrenzen orientieren sich dabei an der 
Blockkante Allendorfer Weg.  

Die Abstandsflächen der Berliner Bauordnung sind einzuhalten.  

2.3.8 Weitere Arten der Nutzung 

Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche der Rhinstraße, der Landsberger Allee, 
der Ferdinand-Schultze-Straße und des Allendorfer Weges ist nicht Gegenstand der 
Festsetzung. 

Textliche Festsetzung Nr.3:  Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Ge-
genstand der Festsetzung. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB  

2.3.9 Verkehr 

Die Erschließung erfolgt sowohl von der Ferdinand-Schultze-Straße als auch vom 
Allendorfer Weg. An der südöstlichen Ecke des Vorhabengrundstücks bestehen Zu-
gangsmöglichkeiten für Fußgänger. 

Die Erschließung des Grundstückes ist nur über Ferdinand-Schultze-Straße und Al-
lendorfer Weg zustimmungsfähig. Grundstücksein und -ausfahrten zur Rhinstraße 
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und zur Landsberger Allee werden daher durch zeichnerische Festsetzung als nicht 
zulässig festgesetzt. 

In nördlicher Seitenlage zur Landsberger Allee ist langfristig der Bau einer neuen U-
Bahnlinie vorgesehen (U11). Für das Plangebiet wird daher die nördliche Grenze 
einer Vorbehaltstrasse für die U-Bahn eingetragen. Für den Bereich der in Aussicht 
genommen U-Bahntrasse wird festgesetzt, dass diese Fläche nur mit flachwurzeln-
den Bepflanzungen oder leicht zu beseitigenden Befestigungen versehen werden 
darf. 

Textliche Festsetzung Nr.4:  Die als in Aussicht genommene U-Bahntrasse gekenn-
zeichnete Fläche darf nur mit flachwurzelnden An-
pflanzungen oder leicht zu beseitigenden Befestigun-
gen versehen werden. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB i.V. mit § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB 

2.3.10 Immissionsschutz 

Im Umweltbericht (siehe Kapitel 3) wird das durch das Vorhaben verursachte zu-
sätzliche Verkehrsaufkommen von Anliefer- und Kundenverkehr gegenüber der der-
zeitigen Situation als nicht so gravierend beurteilt, dass dadurch quantifizierbar hö-
here Luftimmissionen und Lärmbelastungen entstehen, die Auswirkungen auf die 
Lufthygiene und das Wohnumfeld haben. Daher sind keine Festsetzungen des Be-
bauungsplans erforderlich. 

2.3.11 Grünfestsetzungen 

Um den das Vorhabengrundstück an drei Seiten umschließenden Grünstreifen zu 
erhalten und den dadurch entstehenden Charakter zu sichern, werden Flächen zum 
Anpflanzen festgesetzt. 

Mit den Flächen zum Anpflanzen wird die bauliche Nutzung aus stadtgestalterischen 
ergänzt und der Charakter der näheren Umgebung, der durch eine straßenbeglei-
tende Bepflanzung auf den anliegenden Grundstücken geprägt ist, erhalten und 
fortgeführt. Die zweckentsprechende Nutzung des Grundstücks wird trotzdem er-
möglicht und beeinträchtigt diese auch nicht. Die Flächen zum Anpflanzen stimmen 
mit den Planungen des Vorhabenträgers überein. 

Entlang der Rhinstraße wird ein 6 m breiter Streifen festgesetzt. Damit soll der auch 
im weiteren Verlauf der Rhinstraße bestehende Vorgartencharakter auf dem Vor-
habengrundstück weitergeführt werden. Die Lage der an der Landsberger Allee ge-
legenen Pflanzflächen gewährleistet einen durchgängigen begrünten Abstandsstrei-
fen zur äußeren Begrenzung des Gleisbettes von 5 m. Zur Ferdinand-Schultze-
Straße beträgt die Breite der Pflanzfläche zwischen Grundstücksgrenze und Bau-
grenze 5 m. Zum Allendorfer Weg hin wird auf Grund der Lage der bestehenden 
Verwaltungsgebäude und der betriebsnotwendigen funktionalen Autohausflächen 
(Zufahrt und Aufstellungsfläche im Werkstattbereich) überwiegend keine Pflanzflä-
che festgesetzt. 

Die Qualifizierung der Flächen zum Anpflanzen erfolgt mit der textlichen Festset-
zung Nr. 5. Die Flächen sind gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. Diese Ver-
pflichtung gilt nicht für Wege, Zufahrten und Nebenanlagen, Stellplätze und Gara-
gen sind unzulässig. 

Textliche Festsetzung Nr. 5:  Die Flächen zum Anpflanzen sind gärtnerisch anzule-
gen und zu unterhalten. Die Bepflanzungen sind zu er-
halten. Die Verpflichtung zum Anpflanzen gilt nicht für 
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Wege, Zufahrten und untergeordnete Nebenanlagen 
und Einrichtungen im Sinne von § 14 Abs. 1 Satz 1 der 
Baunutzungsverordnung. Stellplätze und Garagen sind 
in den Flächen zum Anpflanzen unzulässig.  

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchst. a und b BauGB, § 12 Abs. 6 BauNVO 

Die Zufahrt zum bestehenden Autohaus befindet sich an der Ferdinand-Schultze 
Straße. Um für künftige, jetzt noch nicht absehbare veränderte Anforderungen an 
die Zufahrten ausreichend Flexibilität zu gewährleisten, wird die festgesetzte Fläche 
zum Anpflanzen hier nicht unterbrochen, sondern in der textlichen Festsetzung ge-
regelt, dass die Verpflichtung zum Anpflanzen nicht für die Wege, Zufahrten und un-
tergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne von § 14 Abs. 1 Satz 1 gilt. 
Gleiches gilt für die Zufahrten des Grundstücks Allendorfer Weg 2. 

2.3.12 Sonstige Festsetzungen 

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich Leitungen verschiedener Leitungs-
träger (vgl. Kapitel 1.2.3). An der Ecke Ferdinand-Schultze-Straße befindet sich eine 
Trafostation teilweise auf dem Vorhabengrundstück. Hier besteht bereits ein Netz-
stationsrecht als beschränkte Grunddienstbarkeit im Grundbuch (2. Abteilung des 
Grundbuches Blatt Nr. 1802N). Für die Festsetzung von Geh- und Leitungsrechten 
im Bebauungsplan besteht kein städtebauliches Erfordernis. Grundsätzlich schafft 
die Belastung von Flächen privater Grundstücke nach § 9 Abs. 1 Nr. 21 Baugesetz-
buch (Belastung mit Geh, Fahr- und Leitungsrecht) die Möglichkeit, die notwendige 
Inanspruchnahme notfalls auch gegen den Willen des Eigentümers für Erschlie-
ßungszwecke zu regeln. Die Festsetzung im Bebauungsplan selbst gibt jedoch noch 
kein Nutzungsrecht, sondern schafft die öffentlich-rechtliche Grundlage für die zu 
entschädigende Inanspruchnahme der Fläche. Bei den Leitungen innerhalb des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist davon auszugehen, dass mit dem 
Grundbuchbereinigungsgesetz für Leitungsträger Möglichkeiten geschaffen worden 
sind, für Leitungen, die vor dem 03.10.1990 bestanden haben, beschränkte persön-
liche Dienstbarkeiten auf privaten Grundstücken zu begründen. Damit bedarf es ei-
ner zusätzlichen Sicherung (durch das Bebauungsplanverfahren) nicht mehr. Die 
Festsetzungen berücksichtigen durch die Wahl der Baugrenzen und der überbauba-
ren Grundstücksfläche den Leitungsbestand.  
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3. Umweltbericht  

3.1 Umweltverträglichkeitsprüfung  

3.1.1 Grundlagen 

Anlass der Vorprüfung zur Umweltverträglichkeit ist die eingeleitete Aufstellung des 
Bebauungsplans XXII-VE 2.  

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan hat bestandssichernden Charakter (siehe 
auch Kapitel 2.1). Die Wohnnutzung auf dem Grundstück Allendorfer Weg 6 wurde 
aufgegeben und einer Nutzungsänderung in Büro für Autohandel und Vermietung 
planungsrechtlich zugestimmt. Unter Berücksichtigung der Lage des Gebietes an 
zwei übergeordneten Hauptverkehrsstraßen sowie der nördlich angrenzenden 
Nutzungen Tankstelle, KFZ-Service und Getränkehandel ist auch ohne verbindliche 
Bauleitplanung eine Nutzung möglich, die mit den durch den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan zulässig werdenden Nutzungen hinsichtlich Maß der Nutzung und 
überbaubarer Grundstücksfläche vergleichbar ist. Das zu prüfende Vorhaben ist 
somit lediglich der vorhandene, aber bisher nicht genehmigte Bestand der 
ungedeckten (planungsrechtlich als Verkaufsfläche zu beurteilenden) Ausstellungs- 
und Präsentationsflächen des Autohauses. Es handelt sich dabei um ca. 3.000 m².  

Das UVPG regelt, für welche Vorhaben eine UVP durchgeführt werden muss. Aus 
der Anlage 1 des UVPG sind die in Frage kommenden Vorhaben ersichtlich. 

Danach besteht für den Bau eines Einkaufszentrums, eines großflächigen Einzel-
handelsbetriebes oder eines sonstigen großflächigen Einzelhandelsbetriebes im 
Sinne § 11 Abs. 3 Satz 1 BauNVO mit einer zulässigen Geschossfläche von 5.000 
m² oder mehr im bisherigen Außenbereich die Pflicht, eine Umweltverträglichkeits-
prüfung durchzuführen. Bei entsprechenden Vorhaben im Außenbereich mit einer 
zulässigen Geschossfläche von 1.200 m² bis weniger 5.000 m² ist eine allgemeine 
Vorprüfung des Einzelfalls vorgesehen. Für vorgenannte Vorhaben im Innenbereich 
ist ab Erreichen des Prüfwertes für die Vorprüfung eine allgemeine Vorprüfung 
durchzuführen. Eine Pflicht besteht im Innenbereich also nicht von vornherein, son-
dern kann nur Ergebnis der Vorprüfung sein. 

Nach § 3c UVPG sieht die Vorprüfung eine Einschätzung möglicher Umweltauswir-
kungen auf der Grundlage einer überschlägigen Prüfung vor. Hierzu wird das Vor-
haben anhand der in der Anlage 2 des UVPG aufgeführten Kriterien eingeschätzt. 
Eine anschließende Umweltverträglichkeitsprüfung sieht der Gesetzgeber nur dann 
vor, wenn aufgrund der allgemeinen Vorprüfung „erhebliche nachteilige Umwelt-
auswirkungen“ zu erwarten sind. 

Als fachliche Grundlage der Vorprüfung dienen eine im Vorfeld erstellte Umweltver-
träglichkeitsstudie (UVS) und ein landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) (Freie 
Planungsgruppe Berlin, März 2000). Die UVS und der LBP wurden anlässlich der 
Aufstellung des vorhabensbezogenen Bebauungsplans für das zunächst geplante 
Vorhaben (Antrag auf Einleitung des Verfahrens im Dezember 1998) erstellt. Au-
ßerdem finden der Umweltatlas Berlin (Fortschreibung 1997 / 1998), Angaben des 
Vorhabenträgers zum bestehenden Verkehrsaufkommen durch Kunden (Stand zum 
Zeitpunkt der UVS), eine Verkehrszählung (Senatsverwaltung für Bauen, Wohnen 
und Verkehr 1998), Angaben des Naturschutz- und Grünflächenamtes Hohen-
schönhausen sowie das Landschaftsprogramm Berlin (1994) Verwendung. 
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3.1.2 Umweltauswirkungen 

Für die einzelnen Schutzgüter ergeben sich folgende Beeinträchtigungen: 

Schutzgut Mensch 

Die im Norden angrenzenden Wohn- und Kleingartennutzungen werden durch den 
angrenzenden Straßenverkehr sowie den Kunden- und Betriebsverkehr des Auto-
hauses beeinträchtigt. Die Größe des Kundenstamms wird mit derzeit ca. 16.000 
angegeben. Über die Zunahme des Kundenstamms durch die Ausdehnung des Au-
tohandels auf den gesamten Block liegen keine Angaben vor. Ein Anwachsen des 
Kundenstamms hätte auch eine Zunahme dieser Beeinträchtigungen zu Folge. Al-
lerdings kann erwartet werden, dass durch eine Verbesserung des internen Funkti-
onsablaufs im Rahmen der Neuplanung ein gewisser Kompensationseffekt auftritt. 
Zudem befinden sich die Einfahrten auf das Gelände nicht in unmittelbarer Nähe 
von Wohngebäuden. Die Einfahrt vom Allendorfer Weg liegt direkt gegenüber der 
Tankstelle. Die Einfahrt von der Ferdinand-Schultze-Straße befindet sich gegenüber 
einer Brachfläche. Beide Straßen sind mit den anschließenden Flächen im wirksa-
men Flächennutzungsplan als gemischte Bauflächen M2 dargestellt (mittlere Nut-
zungsintensität und -dichte, vorwiegend Mischgebietscharakter). 

Hinzu kommt, dass die Gesamtzahl der durch das Autohaus bedingten täglichen 
Fahrten verglichen mit der Gesamtbelastung im Knoten Rhinstraße / Landsberger 
Allee vergleichsweise unbedeutend ist. So kann aus den derzeit ca. 16.000 Stamm-
kunden (Werkstatt) und den ca. 100 Kaufkunden pro Tag ein Zustrom von täglich 
max. 260 Fahrten abgeleitet werden (durchschnittlich zwei Werkstattbesuche pro 
Jahr verteilt auf 200 Tage + 100 Kaufkunden).  

Für die beiden Erschließungsstraßen des Autohauses mit Werkstatt kann von fol-
genden Auswirkungen ausgegangen werden: Eine Zunahme des Kaufkundenver-
kehrs wird sich vorwiegend auf die Zufahrt in der Ferdinand-Schultze-Straße orien-
tieren. Aufgrund des inzwischen erfolgten Ausbaus dieser Straße, der auch dem 
Charakter der weiter nördlich anschließenden gewerblichen Nutzung Rechnung 
trägt, wird diese Zunahme als geringfügig eingestuft. Im Allendorfer Weg liegt der-
zeit durch den Park-Such-Verkehr eine starke Belastung vor, so dass verkehrslen-
kende Maßnahmen erforderlich werden können.  

Bezogen auf die Vorbelastungen und auf die Empfindlichkeit des Standortes gegen-
über den geplanten Veränderungen sind die Auswirkungen des Vorhabens auf das 
Schutzgut Mensch gering. Es sind keine relevanten Änderungen der Lärm- und 
Schadstoffbelastung zu erkennen (vgl. Schutzgut Klima und Luft). 

In Bezug auf die Erholungsvorsorge sind keine Auswirkungen des Vorhabens gege-
ben. Weder die Nutzbarkeit noch die Erreichbarkeit der umliegenden Grün- und 
Freiflächen wird beeinträchtigt.  

Schutzgüter Vegetation und Fauna 

Bei der Neuplanung für das Gelände wurden einige Ziergehölz- und Zierrasenflä-
chen überbaut. Für die Beseitigung der Bäume wurde die Genehmigung erteilt und 
Ersatzpflanzungen vorgenommen. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan hat im Wesentlichen einen bestandssi-
chernden Charakter. Baumaßnahmen sind derzeit nicht geplant. Für spätere mögli-
che Baumaßnahmen greift die im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens dann 
notwendige Prüfung zur Einhaltung der Baumschutzverordnung. 
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Negative Folgen für Höhlenbrüterlebensgemeinschaften im Bereich der angrenzen-
den Kleingartenanlage Sonnenblume durch Lärm- und Schadstoffimmissionen kön-
nen ausgeschlossen werden, da sich die Belastung im Vergleich zur Ausgangssitua-
tion nur marginal verändern wird (vgl. Schutzgut Mensch). 

Schutzgut Boden und Wasser 

Die Ausstellungs- und Präsentationsflächen wurden im wasser- und luftdurchlässi-
gen Aufbau hergestellt. Der Versiegelungsgrad des Bodens wird durch das geplante 
Vorhaben gegenüber einer genehmigungsfähigen gewerblichen Nutzung nicht er-
höht.  

Die Bedeutung des Standortes für das Schutzgut Wasser (Grundwasserneubildung, 
Wasserspeicherung und –filterung, Verdunstung) ist aufgrund des hohen Versiege-
lungsgrades und der Ausprägung der unversiegelten Bereiche stark eingeschränkt. 

Schutzgüter Klima und Luft 

Das eventuelle zusätzliche Verkehrsaufkommen von Anliefer- und Kundenverkehr 
wird nicht als so gravierend angesehen, dass dadurch quantifizierbar höhere Luf-
timmissionen und Lärmbelastungen entstehen, die Auswirkungen auf die Lufthygie-
ne und das Wohnumfeld haben könnten (vgl. Schutzgut Mensch). Die zur Verfügung 
stehenden Werte der Schadstoffbelastung für die Parameter Stickstoffdioxid, Ruß 
und Benzol sind zwar schon heute an den Messstellen Rhinstraße und Landsberger 
Allee hoch. Seitens der zuständigen Senatsverwaltung wird allerdings nicht erwar-
tet, dass die in der 23. BImSchV angegebenen Grenzwerte ”auch bei Zunahme des 
Verkehrs seit 1993” erreicht oder gar übertroffen werden. Der Vergleich der Erhe-
bungsdaten von 1993 mit den aufgrund der angenommenen verkehrlichen Auswir-
kungen durch das Autohaus mit Werkstatt ermittelten Werten bestätigt diese An-
nahme. 

Das geplante Vorhaben hat keine auffälligen Auswirkungen auf das Stadtklima im 
Untersuchungsraum. Auch bezüglich des Mikroklimas im Bereich des Vorhaben-
grundstücks sind keine negativen Auswirkungen der Nutzungsintensivierung zu er-
warten. 

Schutzgüter Landschafts- und Stadtbild 

Insgesamt besitzt das Vorhabengebiet für das Landschafts- und Stadtbild aktuell nur 
eine geringe Bedeutung. Die Empfindlichkeit für vorhabenbezogene Veränderungen 
wird als gering eingeschätzt.  

Bei der Herstellung der Ausstellungs- und Präsentationsflächen wurde der größte 
Teil der vorhandenen Bäume erhalten. Insgesamt entsteht dadurch ein beinahe 
parkähnlicher Charakter der Freiflächen des Autohauses. 

Schutzgüter Kultur- und Sachgüter 

Das Vorhaben hat keine negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und 
Sachgüter. 

3.1.3 Ergebnis 

Durch das Vorhaben sind keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu 
erwarten. Eine ausführliche Umweltverträglichkeitsprüfung ist nicht erforderlich. 

3.2 Eingriffe in Natur und Landschaft  

Das Bezirksamt Hohenschönhausen hat in seiner Sitzung am 19.12.1995 beschlos-
sen, für das Gelände zwischen Allendorfer Weg, Rhinstraße, Landsberger Allee und 
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Ferdinand-Schultze-Straße sowie für einen Abschnitt der Ferdinand-Schultze-
Straße einen Bebauungsplan mit der Bezeichnung XXII-28 aufzustellen (siehe Kapi-
tel 2.1). 

Auf Grund geänderter Planungsziele hat das Bezirksamt auf Antrag des Investors 
am 03.08.1999 beschlossen, einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzustel-
len, mit dem Ziel, ein Sondergebiet für ein Autohaus mit Werkstatt planungsrechtlich 
zu sichern. Der Bebauungsplan XXII-28 wurde eingestellt. 

Der Investor hat seine Grundstücke bereits über einen längeren Zeitraum unge-
nehmigt für eine Erweiterung der Flächen für den Werkstattbetrieb und für Ver-
kaufszwecke (Freiaufstellung von Fahrzeugen) genutzt.  

Die Ausstellungs- und Präsentationsflächen wurden im wasser- und luftdurchlässi-
gen Aufbau hergestellt. Der Versiegelungsgrad des Bodens wird durch das geplante 
Vorhaben gegenüber einer genehmigungsfähigen gewerblichen Nutzung nicht er-
höht. Bei der Herstellung der Ausstellungs- und Präsentationsflächen wurde der 
größte Teil der vorhandenen Bäume erhalten. Insgesamt ist dadurch ein beinahe 
parkähnlicher Charakter der Freiflächen des Autohauses entstanden. 

Im Rahmen der Vorbereitung der frühzeitigen Bürgerbeteiligung wurde festgestellt, 
dass ausgehend von den bestehenden (teilweise ungenehmigten) Nutzungen auf 
dem Grundstück selbst und von der näheren Umgebung durch das Bebauungsplan-
verfahren kein gegenüber dem bisher planungsrechtlich Zulässigen erheblicher oder 
nachhaltiger Eingriff vorbereitet wird, der auszugleichen ist (Vermerke Stapl A4/B1 
vom 24.02. und 28.02.2002). 

Die Wohnnutzung auf den Grundstücken Allendorfer Weg 2 und 6 wurde aufgege-
ben und einer Nutzungsänderung in Büro für Autohandel und Vermietung planungs-
rechtlich zugestimmt.  

Ein Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft ist nach § 1 a 
Abs. 3 nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entschei-
dung erfolgt sind oder zulässig waren. 

Auf Grund der Aufgabe der Wohnnutzung im Plangebiet und der Genehmigung von 
gewerblichen Nutzungen (auch ein Autohandel ist letztendlich ein Gewerbebetrieb) 
ist die bestehende Nutzung planungsrechtlich nicht mehr als atypisch zu betrachten. 
Unter Berücksichtigung der Lage des Gebietes an zwei übergeordneten Hauptver-
kehrsstraßen sowie der nördlich angrenzenden Nutzungen Tankstelle, KFZ-Service 
und Getränkehandel ist auch ohne verbindliche Bauleitplanung eine Nutzung mög-
lich, die mit den durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan zulässig werden-
den Nutzungen hinsichtlich Maß der Nutzung und überbaubarer Grundstücksfläche 
vergleichbar ist.  

Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan erfolgt kein erheblicher Eingriff in die 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder in das Landschaftsbild. 
Ausgleichsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 
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4. Durchführungsvertrag  

Zwischen dem Land Berlin, vertreten durch das Bezirksamt Lichtenberg, und dem 
Vorhabenträger ist am 12. Mai 2005 ein Durchführungsvertrag zum vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan unterzeichnet worden. Dem Durchführungsvertrag ist u.a. ein 
Projektplan und ein Grün- und Freiflächenplan beigefügt. 

Der Vertrag regelt insbesondere die Realisierung der folgenden Maßnahmen: 

- Verkaufsfläche (§ 1 Abs. 2): Die maximale Verkaufsfläche des Vorhabens 
wird auf 6.000 m² begrenzt. 

- Vorbereitungs- und Ordnungsmaßnahmen (§ 3 Abs. 1): Der Vorhabenträger 
verpflichtet sich zur Durchführung der für die Bebauung des Plangebiets er-
forderlichen Vorbereitungs- und Ordnungsmaßnahmen sowie die Übernah-
me der Planungsarbeiten und -kosten. 

- Bauverpflichtung (§ 4 Abs. 1): Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die not-
wendigen Bauanträge spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten des vor-
habenbezogenen Bebauungsplans zu stellen. Weiterhin verpflichtet sich der 
Vorhabenträger, die Baumaßnahmen innerhalb von drei Jahren nach Voll-
ziehbarkeit der Baugenehmigungen fertig zu stellen. 

- Maßnahmen gemäß Grün- und Freiflächenplan (§ 4 Abs. 2): Der Vorhaben-
träger verpflichtet sich, Maßnahmen gemäß dem Grün- und Freiflächenplan 
herzustellen. Die Durchführung ist mit dem Amt für Umwelt und Natur Lich-
tenberg abzustimmen. 

- Grundstücksneuordnung (§ 5 Abs.1): Der Vorhabenträger verpflichtet sich, 
den Teil des Flurstücks 156 (Teilstück des Allendorfer Weges) unentgeltlich 
an das Land Berlin zu übereignen, der derzeit als öffentliches Straßenland 
genutzt wird 

Der Vertrag wird erst wirksam, wenn die Rechtsverordnung über den vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan in Kraft tritt oder wenn eine Baugenehmigung auf der 
Grundlage einer Planreifebestätigung nach § 33 BauGB erteilt worden ist. 
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5. Auswirkungen des Bebauungsplans 

5.1 Städtebauliche Auswirkungen und Auswirkungen auf die Verkehrssituation 

Auf Grund der bestandssichernden Intention des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans sind keine städtebaulichen Auswirkungen und keine Auswirkungen auf die 
Verkehrssituation gegenüber der bestehenden Situation zu erwarten.   

5.2 Auswirkungen auf Umwelt, Natur und Landschaft 

Die Auswirkungen auf Umwelt, Natur und Landschaft sind in Kapitel 3 erläutert. 
Durch das Vorhaben sind keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu 
erwarten. 

5.3 Auswirkungen auf den Landeshaushalt 

Im Durchführungsvertrag verpflichtet sich der Vorhabenträger, das Flurstück 156 
(Teilstück des Allendorfer Weges) unentgeltlich an das Land Berlin zu übereignen. 
Das Land Berlin trägt die Nebenkosten der Grundstücksneuordnung und verpflichtet 
sich, die ihm übertragene Grundstücksfläche in seine Unterhaltung und Verkehrssi-
cherungspflicht zu übernehmen. 

Durch die Maßnahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sind darüber hin-
aus keine Ausgaben für den Landeshaushalt zu erwarten, da der Vorhabenträger 
sämtliche Kosten der Planung, Bauvorbereitung und Erschließung trägt.  
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6. Verfahren 

Am 23.11.1998 beantragte die Automobil-Comercial Berlin nach § 12 BauGB die 
Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit der Planungsabsicht der 
Festsetzung eines Sondergebietes „Autohaus mit Werkstatt“. Am 03.08.1999 hat 
das Bezirksamt Hohenschönhausen die Aufstellung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes XXII-VE 2 beschlossen. 

Die frühzeitige Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch wurde in der 
Zeit vom 25. April bis zum 30. Mai 2000 durchgeführt. Es wurde eine Einwendung 
vom damaligen Eigentümer des Grundstücks Allendorfer Weg 2 abgegeben. Inzwi-
schen hat der Vorhabenträger das betreffende Grundstück erworben und die Ein-
wendung wurde zurück gezogen.  

Am 24.09.2002 hat das inzwischen zuständige Bezirksamt Lichtenberg die Weiter-
führung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens auf der Grundlage ei-
nes geänderten Projektplanes (Bestandsicherung) vorbehaltlich der Prüfung durch 
die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung beschlossen. Die Zustimmung der Se-
natsverwaltung erfolgte am 12.11.2002. 

Die Behörden und Stellen, die Träger öffentlicher Belange sind, sowie die Nachbar-
gemeinde wurden mit Schreiben vom 23.07.2003 zur Abgabe einer Stellungnahme 
zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans XXII-VE 2 aufgefordert. Au-
ßerdem wurden die Unterlagen aus Informationsgründen der Telekom AG und dem 
Stadtentwicklungsausschuss zugesandt. In diesem Rahmen wurden insgesamt 37 
Stellen beteiligt, von denen 34 geantwortet haben. In 19 Fällen wurden keine Anre-
gungen genannt oder zum Teil Hinweise gegeben, die jedoch für den Planinhalt 
nicht von Bedeutung waren. Insgesamt waren daher im Rahmen der Abwägung 15 
Stellungnahmen zu berücksichtigen.  

Die Stellungnahme der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, VII B 21 führte zu 
Änderungen des Bebauungsplanes in zwei Punkten: 

- Grundstücksein und -ausfahrten zur Rhinstraße und zur Landsberger Allee 
wurden durch zeichnerische Festsetzung als nicht zulässig festgesetzt (vgl. 
Kapitel 2.3.9). 

- Die bisher geplante Sicherung von Geh- und Leitungsrechten zugunsten der 
Bewag wird nicht mehr für erforderlich gehalten und entfällt (vgl. Kapitel 
2.3.12). Der Bewag wurden die Änderungen des Bebauungsplans mitgeteilt. 

Die Stellungnahme des BA Lichtenberg, Abt. Stadtentwicklung, Tiefbauamt führte 
zur Änderung der Straßenbegrenzungslinie am Allendorfer Weg 2-6. In diesem Be-
reich begrenzt die Straßenbegrenzungslinie nunmehr den vorhandenen Straßen-
raum. 

Die Stellungnahme der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Abt. I B, führte zur 
Änderung der textlichen Festsetzung Nr. 1: Im Bebauungsplan werden im Sonder-
gebiet mit der Zweckbestimmung „Autohaus mit Werkstatt“ als Hauptnutzung nicht-
zentrenrelevante Warensortimente festgesetzt. Die einzige Ausnahme bildet der zu-
lässige Motorradhandel, der als zentrenrelevantes Sortiment eingestuft wird. Daher 
wurde die textliche Festsetzung Nr. 1 des Bebauungsplans ergänzt (vgl. Kapitel 
2.3.5, S. 12). Die bisher lediglich im Durchführungsvertrag vorgesehene Beschrän-
kung der maximal zulässigen Verkaufsfläche wurde in die textliche Festsetzung Nr. 
1 übernommen und die maximal zulässige Verkaufsfläche für Motorräder auf 600 m² 
(10 % der gesamt zulässigen Verkaufsfläche) begrenzt. Die Gemeinsame Landes-
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planungsabteilung wurde von dieser Ergänzung in Kenntnis gesetzt und hat der 
Vorgehensweise zugestimmt. 

Nach der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wurde die vorhandene Einfahrt 
zum Autohaus in die Fläche zum Anpflanzen an der Ferdinand-Schultze-Straße mit 
einbezogen und die textliche Festsetzung Nr. 5 ergänzt, um die Pflanzfläche zu qua-
lifizieren und dem Vorhabenträger bei der Verortung von Zugängen und Zufahrten 
auf sein Grundstück eine höhere Flexibilität zu gewähren (vgl. Kapitel 2.3.11, S.15). 

Gemäß den Überleitungsvorschriften für das Europarechtsanpassungsgesetz Bau 
im § 233 BauGB i.V. mit § 244 Abs. 2 BauGB finden für den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan die Vorschriften des Baugesetzbuchs in der vor dem 20. Juli 2004 
geltenden Fassung weiterhin Anwendung. 

Die öffentliche Auslegung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans XXII-VE 2 ge-
mäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde im Amtsblatt von Berlin angekündigt (ABl. Nr. 35 / 
30.07.2004, S. 3055) und hat in der Zeit vom 9. August 2004 bis einschließlich 10. 
September 2004 stattgefunden. In diesem Rahmen haben 7 Bürger, ein Fachamt 
des Bezirksamtes und ein Vertreter der Berliner Arbeitsgemeinschaft Naturschutz 
Einsicht in die Planung genommen. Es sind fünf schriftliche Stellungnahmen einge-
gangen, in zwei Fällen wurden jedoch keine Anregungen gegeben. Insgesamt wa-
ren daher im Rahmen der Abwägung drei Stellungnahmen zu berücksichtigen: 

- Von einem Bürger wurde eingewendet, dass zu Teilbereichen des Bebau-
ungsplans falsche Angaben vorliegen würden, und die Festsetzungen des 
Bebauungsplans daher rechtswidrig wären. Im Kapitel 1.2.2 ist jedoch be-
reits erläutert, dass sich zwei flächenmäßig geringfügige Streifen am Allen-
dorfer Weg nicht im Eigentum des Vorhabenträgers befinden. Diese Grund-
stücksstreifen werden als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Autohaus 
festgesetzt, da eine andere Nutzung als diese auf Grund der tatsächlichen 
Gegebenheiten nicht erforderlich ist. Dabei wurde das bestehende öffentli-
che Straßenland ebenso berücksichtigt wie die auf diesen Grundstücksteilen 
befindlichen Nebenanlagen (Zaun, Mauer, Zufahrt zur Tiefgarage), die in die 
Nutzung der Grundstücke Allendorfer Weg 2 und 6 seit Langem einbezogen 
worden sind und damit Bestandteil der Baugrundstücke sind. Seitens des 
Tiefbauamtes wird kein Erfordernis gesehen, diese Flächen als öffentliches 
Straßenland festzusetzen. Weiterhin wird in Kapitel 1.2.2 erläutert, dass sich 
das Straßenland des Allendorfer Weges in privatem Eigentum befindet. Der 
Allendorfer Weg zwischen Ferdinand-Schultze-Straße und Rhinstraße ist je-
doch öffentlich gewidmetes Straßenland gem. § 3 Berliner Straßengesetz 
vom 13.07.1999 (GVBl. S. 380). Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
setzt hier lediglich das als gewidmet geltende Straßenland als Straßenver-
kehrsfläche fest. Die Festsetzungen des Bebauungsplans sind daher nicht 
rechtswidrig, eine Änderung des festgesetzten Baugebietes bzw. der festge-
setzten Straßenverkehrsfläche ist nicht erforderlich. Weiterhin wurde gegen 
eine Orientierung der Baugrenze am Gebäude auf dem Grundstück Allen-
dorfer Weg 6 Stellung genommen, da das Gebäude illegal errichtet worden 
wäre. Diese Behauptung trifft nicht zu, das betreffende Gebäude ist recht-
mäßig errichtet worden. Die Orientierung der Baugrenzen an der Blockkante 
Allendorfer Weg unter Einbeziehung des Gebäudes auf dem Grundstück Al-
lendorfer Weg 6 entspricht den verfolgten städtebaulichen Zielvorstellungen. 
Ein Änderung ist daher nicht erforderlich. 

- Von der Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz e.V. wurde ange-
regt, entlang der Landsberger Allee einen durchgängigen Pflanzstreifen an-
zulegen. Die Lage der an der Landsberger Allee gelegenen Flächen zum 



Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan XXII-VE 2 25 

 

 

Anpflanzen auf dem Vorhabengrundstück sowie die Freiflächen (neben der 
Gleisanlage) innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen ermöglichen jedoch 
bereits einen durchgängig begrünten Abstandsstreifen zur äußeren Begren-
zung des Gleisbettes von 5 m. Die Einteilung und damit die Bepflanzung der 
öffentlichen Verkehrsflächen ist aber nicht Gegenstand der Festsetzungen, 
um Selbstbindungen der Gemeinde zu vermeiden. Somit bleibt die notwen-
dige Flexibilität für die Einteilung der Straßenverkehrsfläche bei Veränderun-
gen gewahrt. Der Anregung der Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Natur-
schutz e.V. wird daher nicht gefolgt. 

- Von den Berliner Wasserbetrieben wurde gefordert, Leitungsrechte für be-
stehende Leitungen festzusetzen. Hinsichtlich dieser Forderung gelten die 
Ausführungen des Kapitels 2.3.12 entsprechend. Die Festsetzungen berück-
sichtigen durch die Wahl der Baugrenzen und der überbaubaren Grund-
stücksflächen den Leitungsbestand der Berliner Wasserbetriebe. Aus dem 
Grün- und Freiflächenplan (Anlage 4 zum Entwurf Durchführungsvertrag) ist 
ersichtlich, dass im Bereich der Wasserleitungen keine Baumpflanzungen 
geplant sind. Die Sicherung eines Leitungsrechtes zugunsten der Berliner 
Wasserbetriebe durch den Bebauungsplan ist nicht erforderlich. 

In Auswertung der während der öffentlichen Auslegung vorgebrachten Anregungen 
ergeben sich somit keine Änderungen des Bebauungsplanes. 

Das Bezirksamt hat in seiner Sitzung am 07.12.2004 den sich aus der Abwägung 
ergebenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan einschließlich der Begründung 
gemäß § 9 Abs. 8 BauGB und die Vorlage des vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes einschließlich der Begründung zur Beschlussfassung und die Vorlage der Ver-
ordnung über die Festsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zur Ent-
scheidung bei der Bezirksverordnetenversammlung beschlossen. 

Die Bezirksverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 19.01.2005 den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan XXII-VE 2 vom 13. Juli 2004 einschließlich Begrün-
dung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB beschlossen und über die Verordnung über die 
Festsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes XXII-VE 2 entschieden. 

Mit Schreiben vom 24.01.2005 hat das Bezirksamt den Bebauungsplan der zustän-
digen Senatsverwaltung (SenStadt II C) angezeigt. 

Die Senatsverwaltung erklärte mit Schreiben vom 21.03.2005, dass die vorgenom-
mene Rechtskontrolle keine Beanstandungen ergeben hat. Es wurden im Wesentli-
chen folgende Hinweise gegeben: 

- Ergänzung der Begründung um eine planungsrechtliche Rechtfertigung der 
Textfestsetzung Nr. 5, 

- Ergänzung der Begründung um die Abwägung zur öffentlichen Auslegung, 

- Aus der Begründung muss hervorgehen, ob und inwieweit von den Überlei-
tungsvorschriften des BauGB 2004 Gebrauch gemacht wurde.  

- Aktualisierung der Zitierungen des AGBauGB in der Begründung und in der 
Rechtsverordnung erforderlich. 

Die Hinweise zur Ergänzung der Begründung wurden berücksichtigt und die Begründung 
und Rechtsverordnung entsprechend geändert. 
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7. Rechtsgrundlagen  

1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23. 
September 2004 (BGBl. I S. 2414); 

2. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Be-
kanntmachung der Neufassung vom 23. Januar 1990 
(BGBl. I S.132), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466); 

3. Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches (AG-
BauGB) in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBI. 
S. 578), zuletzt geändert durch Artikel II des Gesetzes 
vom 18. Dezember 2004 (GVBl. S. 524);  
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